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in Anspruch genommen wer-
den.

Die Weiterverbreitung von
Krankheitserregern muss ver-
hindert werden. Verletzungen
oder Infektionen an den Hän-
den sind mit einem wasserdich-
ten Verband abzudecken, ggf. ist
ein geeigneter Handschuh zu
tragen. Bei Durchfall sind die
Vorgaben für die Personalhygie-

dern. Um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen sich die Mitarbei-
ter der hygienischen Zusam-
menhänge, der möglichen Ge-
fahren und der Bedeutung der
Hygiene bewusst sein. Ausbil-
dung und regelmäßige Schu-
lungen sind deshalb besonders
wichtig. Schulungen sind ge-
setzlich vorgeschrieben.

Für viele Kunden ist das Aus-
sehen der Mitarbeiter (ein-
schließlich des Inhabers) sicht-
barer Maßstab für die Gesamt-
kompetenz und den Qualitäts-
anspruch des Betriebes! Voraus-
setzung für eine gute Personal-
hygiene ist die positive Einstel-
lung zum Lebensmittel und
zum Betrieb und vor allem das
gute Vorbild durch den Betriebs-
inhaber.

Persönliche
Hygiene

Hygiene beginnt nicht erst im
Betrieb, sondern bei der persön-
lichen Hygiene. Zu einem ge-
pflegten Gesamteindruck gehö-
ren:
� Regelmäßige Körperhygiene
(Waschen/Duschen, Pflege der
Zähne).
� Gepflegtes Kopfhaar, regel-
mäßige Rasur, gepflegte und
saubere Fingernägel.
� Kein Nagellack, keine künst-

lichen Fingernägel, keine Ringe,
Uhren und Armbänder an den
Händen. Im Bereich Schlach-
tung, Zerlegung und Produkti-
on sollten keine Ohrringe
(Fremdkörper, Unfallverhü-
tung) getragen werden.
� Saubere und ordentliche per-
sönliche Bekleidung.

Krankheiten
und Verletzungen

Mitarbeiter mit einer Krankheit,
die durch Lebensmittel übertra-
gen werden kann, oder mit infi-
zierten Wunden, Hautinfektio-
nen oder Durchfall ist der Um-
gang mit Lebensmitteln verbo-
ten, wenn die Gefahr einer Kon-
tamination der Lebensmittel be-
steht. Ausführliche Informatio-
nen hierzu sind in der DFV-Bro-
schüre „Infektionsschutz-Ge-
setz“ dargestellt. Diese kann
beim DFV bezogen oder unter
www.fleischerhandwerk.de he-
runtergeladen werden.

Krankheitsanzeichen wie
Durchfall, hohes Fieber, Gelb-
färbung der Haut und der Au-
genäpfel oder entzündete Wun-
den bzw. Hauterkrankungen
müssen dem Betriebsinhaber
unverzüglich gemeldet werden.
Er entscheidet über die erforder-
lichen Maßnahmen. Soweit er-
forderlich, muss ärztliche Hilfe
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Wie bereits in Teil II darauf hin-
gewiesen wurde, ist es das Ziel
von Hygienemaßnahmen, die
gesundheitliche Unbedenklich-
keit von Lebensmitteln zu si-
chern und eine nachteilige Be-
einflussung der Lebensmittel
(zum Beispiel durch Staub,
Schmutz und andere Verunrei-
nigungen, Gerüche, Schädlinge
und sonstige ekelerregende Ein-
flüsse) zu verhindern. Um die-
ses Ziel zu erreichen, ist eine
ausreichende Basishygiene, ins-
besondere ausreichende Räum-
lichkeiten mit sachgerechter
Einrichtung und Ausrüstung
(vergl. Teil II) und eine ordentli-
che Personalhygiene unabding-
bare Voraussetzung. Erforder-
lich sind weiterhin das hygieni-
sche Arbeiten unter Berücksich-
tigung des HACCP-Konzeptes,
eine ausreichende Kühlung und
die sachgerechte und regelmä-
ßige Reinigung, Desinfektion
und Schädlingsbekämpfung. 

Die wichtigsten Hygieneregeln
sind auf den DFV-Postern zusam-
mengefasst. Diese können an ge-
eigneten Stellen im Betrieb aufge-
hängt werden. Ziel ist es, die Mit-
arbeiter stets auf die wichtigsten
Hygieneregeln hinzuweisen, das
Hygienebewusstsein zu stärken
und nach außen die betrieblichen
Hygienemaßnahmen und den
Stellenwert der Hygiene im Be-
trieb darzustellen und zu doku-
mentieren.

Auf der gesamten Körper-
oberfläche und insbesondere
auf den Schleimhäuten befin-
den sich Keime, die Ursache von
Lebensmittelverderb und Le-
bensmittelvergiftungen sein
können. Die Personalhygiene
hat das Ziel, die Übertragung
(Kontamination) dieser Keime
auf die Lebensmittel zu verhin-

ne mit besonderer Sorgfalt an-
zuwenden, ggf. sind die betrof-
fenen Personen in Bereichen
einzusetzen, in denen kein di-
rekter Kontakt mit Lebensmit-
teln besteht. 

Alle Personen, die mit Le-
bensmitteln umgehen (auch
Aushilfen oder Praktikanten),
müssen über die Infektions-
krankheiten, deren Anzeichen
und Gefahren vor Beginn der
Tätigkeiten durch das Gesund-
heitsamt und im Folgenden ein-
mal jährlich durch den Arbeitge-
ber belehrt werden. Die Durch-
führung der Belehrungen muss
dokumentiert werden (Einzel-
heiten vgl. Kapitel „Schulung“).
In Verdachts- oder Erkran-
kungsfällen, nach Reisen in be-
stimmte Länder oder bei ent-
sprechenden Erkrankungen von
Familienangehörigen etc. wird
empfohlen, vorsorglich Stuhl-
untersuchungen durchführen
zu lassen.

Hygiene in 
Sozialräumen

Zu den Sozialräumen zählen
Umkleideraum oder -möglich-
keit, ggf. Dusche, Toilette und
ggf. der Pausenraum. Diese wer-
den durch die Mitarbeiter ge-
nutzt und sollten daher sauber
und ansprechend sein; insoweit

stehen die einzelnen Mitarbei-
ter in besonderer Verantwor-
tung. Die Sozialräume können
von allen Mitarbeitern gemein-
sam (unter Beachtung der Ar-
beitsstättenvorschriften) ge-
nutzt werden. Verschiedene So-
zialräume für Mitarbeiter aus
nicht-zulassungspflichtigen,
zulassungspflichtigen oder zu-
gelassenen Betriebsbereichen
ist nicht erforderlich, soweit die
hygienischen Vorgaben hin-
sichtlich der Personalhygiene
eingehalten werden.
� Die Sozialräume sind sau-
ber, hell, gut belüftet und aufge-
räumt. (Besondere Vorgaben
der Arbeitsstättenverordnung
beachten.)
� Produktionsbereiche dürfen
in Straßenkleidung, insbeson-
dere in Straßenschuhen, nicht
betreten werden. Soweit erfor-
derlich, müssen deshalb Um-
kleideräume oder entsprechen-
de Bereiche vorhanden sein.
Diese (ggf. auch die darin be-
findlichen Spinde), müssen sau-
ber und aufgeräumt sein (keine
verschmutzte Arbeitskleidung,
leere Flaschen oder Abfälle!). Im
Einzelfall (zum Beispiel in Fa-
milienbetrieben) kann der Um-
kleidebereich in einem privat
genutzten Gebäudeteil liegen.
Der Betrieb sollte zu Arbeitsbe-
ginn möglichst über den Perso-

Seit 1. Januar 2006 gelten in ganz Europa neue Hygienevorschriften. Um den
fleischerhandwerklichen Betrieben die Umsetzung der neuen Vorschriften zu
erleichtern, hat der Deutsche Fleischer-Verband mit Unterstützung des Insti-
tuts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs der
Ludwig-Maximilians-Universität München das DFV-Konzept „Hygienepraxis –
Eigenkontrolle – Dokumentation“ erstellt. Im afz-Journal werden regelmäßig
die wesentlichen Anforderungen an die handwerklichen Betriebe dargestellt.
In dieser Folge werden die personellen Voraussetzungen erläutert.

Hygienebewusstsein der Mitarbeiter stärken
DFV-Konzept „Hygienepraxis – Eigenkontrolle – Dokumentation“: Die Umsetzung des neuen EU-Hygienepaketes im Fleischerhandwerk – Personalhygiene (3. Teil)

Die Personalhygiene ist vom Verantwortlichen (zum Beispiel Be-
triebsinhaber, Meister, Erstgeselle, Verkaufsleiterin) zu überwachen.
Sie wird regelmäßig, beispielsweise mit Hilfe der DFV-Checkliste „Hy-
giene“, dokumentiert. Zusätzlich kann der Betrieb insgesamt mit Hil-
fe der DFV-Checkliste „Gesamtbetrieb“ überprüft und die Kontrolle do-
kumentiert werden.

Kontrolle und Dokumentation

Eine vollständige und saubere Arbeits- und Schutzkleidung dient der Hygiene, schützt die Mitarbeiter und
vermittelt ein positives Bild für Außenstehende. 
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– nach jedem Toilettengang.
� Die Reinigung bzw. Desin-
fektion wird wie folgt durchge-
führt:
– Flüssigseife mit feuchten

Händen bis über das Handge-
lenk 30 Sekunden einreiben,
auch die Fingerzwischenräu-
me und die Fingernägel,

– abspülen. 
– Mit Einmalhandtüchern ab-

trocknen, Hautschutz auftra-
gen und einwirken lassen,

– ggf. mit Desinfektionsmittel
bis zum Eintrocknen einrei-
ben, auch die Fingerzwi-
schenräume. 

Autoren
Dr. Wolfgang Lutz, Deutscher
Fleischer-Verband, Frankfurt
Dr. Michael Bucher, Dr. Petra
Zechel, Institut für Hygiene
und Technologie der Lebens-
mittel tierischen Ursprungs,
München

turen umgestellt werden. Die
Toiletten sind sauber zu halten.
� Mahlzeiten werden nicht in
den Lebensmittelräumen einge-
nommen. Soweit es die Anzahl
der Mitarbeiter erfordert, ist ein
Pausenraum zweckmäßig. Der

Aufenthaltsraum soll so be-
schaffen und eingerichtet sein,
dass sich die Mitarbeiter wohl-
fühlen. Leere Getränkeflaschen
werden von den Mitarbeitern
selbst entsorgt, Aschenbecher
nach dem Gebrauch geleert und
die Räume durchgelüftet.

Schutz durch 
Arbeitskleidung

Die Arbeitskleidung dient dem
Ziel, die Lebensmittel vor Kon-
tamination durch das Personal,
die Mitarbeiter vor schädlichen
Einflüssen wie Kälte, Verletzun-
gen und die Privatkleidung vor
Verschmutzung zu schützen.
Zur Arbeitskleidung gehört die
Hygiene- und Schutzkleidung.
� Mitarbeiter, die mit Lebens-
mitteln umgehen, müssen ge-
eignete und saubere Arbeits-
kleidung tragen; sie soll optisch
ansprechend und bequem sein.
Umfang und Art der Hygiene-
kleidung richtet sich nach den
jeweiligen Tätigkeiten:
Bereich Schlachtung, Zerle-
gung, Produktion, Küche: 
Helle Stiefel oder Arbeitsschu-

naleingang betreten werden.
� Verschmutzte Arbeitsklei-
dung darf nicht zusammen mit
sauberer Kleidung gelagert wer-
den („Schwarz-Weiß-Prinzip“).
Sie ist in entsprechenden Be-
hältnissen zu sammeln und zu

transportieren und darf nicht in
Arbeitsräumen gelagert wer-
den. Die Arbeitskleidung ist von
der Privatkleidung zu trennen
(z.B. getrennte Fächer in Spin-
den, gesonderte Spinde, ge-
trennte Kleiderstangen).
� Es müssen genügend Toi-
letten vorhanden sein. In kleine-
ren Betrieben genügt eine Toi-
lette, im Einzelfall auch in privat
genutztem Bereich. Toiletten
dürfen nicht in Räume öffnen,
in denen mit Lebensmitteln um-
gegangen wird. Es muss eine
ausreichende natürliche oder
mechanische Be- und Entlüf-
tung, sowie in der Nähe eine
funktionsfähige Handwaschge-
legenheit mit Seifen- und Des-
infektionsspender und Papier-
handtüchern vorhanden sein.
Berührungsfreie Wasserhähne
mit Kalt- und Warmwasser sind
allgemeiner Standard und für
Mitarbeiter aus dem Schlacht-,
Zerlegungs- oder Produktions-
bereich erforderlich. Für die an-
deren Bereiche (wie Laden) soll-
te bei Neu- und Umbaumaß-
nahmen generell auf Warmwas-
ser und berührungsfreie Arma-
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Mietberufskleidung –
die bessere Alternative

Mit der Hygienekleidung
Euroclean und unserem tex-
tilen Mietservice erfüllen
Sie die Vorgaben der Lebens-
mittelhygiene-Verordnung.
Deshalb zeichnete uns der
Bundesverband der Lebens-
mittelkontrolleure mit dem
Siegel „Getestet und emp-
fohlen vom BVLK“ aus.

Sprechen Sie uns an!

Freecall 0800-310 3110
info@dbl.de

Empfohlen!Empfohlen!
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he, helle Hose mit hellem Man-
tel/Metzgerbluse oder heller
Overall, ggf. wasserfeste Schür-
ze, Kopfbedeckung (je nach
Haarlänge Mütze oder Haar-
netz etc.). Für unreine und reine
Bereiche ggf. unterschiedliche
Farben.
Bereich Verkauf, Imbiss, Party-
service:
Verkaufskittel/Metzgerbluse
oder Mantel, hell, auch mit far-
bigen Applikationen. Kopfbede-
ckung nur in besonderen Fäl-
len, insbesondere bei langen
Haaren (zum Beispiel mit Haar-
reif oder Haarspange zurück-
stecken oder zusammenbin-
den; ggf. Mütze oder Kappe).

Herstellen und Verpacken
von Hackfleisch mit mehrtägi-
gem Verbrauchsdatum: 

Zusätzlich Mund- und Na-
senmasken sowie undurchläs-
sige Einweghandschuhe.
� Ggf. ist zusätzlich eine
Schutzkleidung nach berufsge-
nossenschaftlichen Vorschrif-
ten zu tragen (Helm, Hand-
schutz, Stechschutz, Sicher-
heitsschuhe).
� Feuchtigkeitsdichte Schutz-
handschuhe belasten die Haut
erheblich und leisten Haut-
krankheiten Vorschub. Zusätz-
licher Hautschutz nach dem
Hautschutzplan der Fleische-
rei-Berufsgenossenschaft ist
deshalb angezeigt. Schutzhand-
schuhe sollten generell nur für
die Dauer der konkreten Tätig-
keiten und nicht länger als eine
Stunde ununterbrochen getra-
gen werden. Danach sollte ein
Handschuhwechsel erfolgen.
In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass Gum-
mihandschuhe hygienisch
nicht günstiger zu beurteilen
sind als regelmäßig gereinigte
(ggf. desinfizierte) Hände.
� Arbeitskleidung darf nur ih-
rem Zweck entsprechend ge-
braucht werden. Die Arbeits-
kleidung darf nicht außerhalb
der Betriebsstätte getragen wer-
den.
� Die Hygienekleidung ist in
Abhängigkeit von den durchge-
führten Tätigkeiten regelmä-
ßig, spätestens nach Ver-
schmutzung, zu wechseln.
� Die Schutzkleidung (zum
Beispiel Stechschutz, Hand-
schutz, Helm) ist regelmäßig,
spätestens nach Verschmut-
zung, zu reinigen, ggf. zu des-
infizieren.
� Die Hygienekleidung muss
leicht waschbar (möglichst
kochfest) und hygienisch ein-
wandfrei sein; die Reinigung er-
folgt intern oder extern (Reini-
gungsfirma oder privat) mit ge-
eigneten Reinigungsmitteln
und –verfahren, ggf. ist eine
Desinfektion durchzuführen.
� Verschmutzte Arbeitsklei-
dung darf nicht in Räumen gela-
gert werden, in denen mit Le-
bensmitteln umgegangen wird. 
� Entsprechende Hygieneklei-
dung ist auch von Besuchern,
externem Wartungspersonal
und Angehörigen von Behör-
den zu tragen.

Krankheitskeime können
durch Kontakt mit Händen
übertragen und weitergegeben
werden. Der Händehygiene
kommt deshalb eine besondere
Bedeutung zu. Es gilt:
� Die Hände sind sauber zu
halten. 
� Dazu müssen Hände und
Unterarme regelmäßig mit
Flüssigseife und warmem Was-
ser gewaschen werden. Die
Hände sind auf jeden Fall zu wa-
schen
– vor Arbeitsbeginn,
– vor dem Umgang mit emp-

findlichen Lebensmitteln
(z.B. Hackfleisch), soweit Be-
rührung mit den Händen,

– nach jeder Pause,
– nach dem Umgang mit Geflü-

gel, rohen Eiern, Fisch, Käse,
ungewaschenem Salat oder
Gemüse, soweit Berührung
mit Händen,

– nach dem Kontakt mit ge-
sundheitlich bedenklichen
Veränderungen bei Fleisch
(z.B. infizierte Bereiche), ver-

dorbenen Lebensmitteln,
– nach dem Umgang mit un-

sauberen Gegenständen (wie
Abfall) oder Reinigungsarbei-
ten,

– nach dem Husten, Niesen
und Naseputzen,

– nach jedem Toilettengang
und

– möglichst nach dem Kassie-
ren (oder Verwendung von
Gabeln oder Zangen bei der
Bedienung). 

� Die Hände werden auf jeden
Fall desinfiziert 
– vor Arbeitsbeginn, 
– vor dem Umgang mit emp-

findlichen Produkten, die roh
verzehrt werden (z.B. Hack-
fleisch), soweit Berührung
mit den Händen,

– nach dem Umgang mit Geflü-
gel, rohen Eiern, soweit Be-
rührung mit Händen,

– nach dem Kontakt mit Fleisch
mit gesundheitlich bedenkli-
chen Veränderungen (z.B. in-
fizierte Bereiche) oder verdor-
benen Lebensmitteln,

Sachgerechte Händehygiene verhindert Kreuzkontamination. Auch die Unterarme und Fingerzwischenräume sind gründlich zu reinigen. 
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Bei Mängeln in der Personalhygiene sind 
� die unsachgemäßen Verhaltensweisen zu ändern,
� Mängel, falls möglich, umgehend zu beseitigen (zum Beispiel
Nachreinigen, Aufräumen)
� ggf. spezielle Personalschulungen durchzuführen. Hierbei ist
es oft ausreichend und zweckmäßig, die Schulungen vor Ort, d.h. am
Arbeitsplatz durch den Betriebsinhaber selbst durchzuführen. Hier-
bei können die Mängel direkt angesprochen und Verbesserungsmög-
lichkeiten angewiesen werden.

Maßnahmen bei Abweichungen
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